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E N T S C H E I D U N G 
der Téchniachen Beschwerdekar 3.2.1 

vom 2. Juli 1986 

BeschwerdefUhrer: BurgsmUller, Karl 
Hainbergstr. 1 
D-3350 Kreiensen 

Vertreter: 	Kosel, Peter, Dip]..-Ing. 
Odastr. 4a 
D-3353 Bad Gandersheim 1 

Anqefochtene Kntecheidung: 

Znaansetzung der T"er: 
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Iitglied: 	P. Delbecque 

Entscheidung der FormalprUfungsstelle des 

IurOpieChen Patentamts vow 16. 07. 1985 , wit 

der the .uropiache PatentanaBidung Nr. 

82 110 394.2 	aufgrund des Artikels 

97 (1) iU zurflckgewiesen vorden ist. 
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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

PrUfungsabteilung (Formalsachbearbeiter) des Europischen 

Patentaznts vom 16. Juli 1985, mit der die Patentarnneldung 

Nr. 82 110 394.2 (Veröffentlichungsnr. 0 082 942) zurUck-

gewiesen wurde. 

Die Entscheidung wurde am Tage ihres Erlasses durch Em- 

schreiben mit RUckschein an die Anmelderin abgesandt. 

Die Anmelderin legte die Beschwerde mit Schreiben vom 12. 

September 1985, eingegangen am 13. September 1985, ein und 

zahite die BeschwerdegebUhr am 13. September 1985. 

Das Beschwerdeschreiben enth1t keinerlei AusfUhrungen, die 

ala Beschwerdebegrlindung gewertet werden könnten, sondern 

vielmehr die AnkUndigung: TM Die BeschwerdebegrUndung wird 

fristgerecht nachgereicht". 

Innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entacheidung (26. November 1985) hat die Anmelderin keine 

BeschwerdebegrUndung nach Artikel 108 EPU eingereicht. 

Mit Schreiben vom 3. Mrz 1986, an die Anmelderin 

zugesteilt am 5. Mrz 1986, hat die Geschftsstel1e der 

Beschwerdekammer die Anmelderin auf das Fehien der 

BeschwerdebegrUndung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde aufmerksam gemacht. 

DarUberhinaus benachrichtigte die Geschftsstel1e die 

Anmelderin, daB weder die Ubersetzungen der Patent- 

ansprflche eingereicht worden, noch die Erteilungs- und 

DruckkostengebUhr entrichtet worden war. 

01830 	 S..,... 
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Mit dem gleichen Schreiben wurde der Anrnelderin mitgeteilt, 

dal3 kein ausdrUckliches Einverstndnis mit der vorgeseheneri 

Fassung des Patents vorliegt und eirie Frist zur Xu3erung 

von zwei Monaten bewilligt. 

IV. 	Die Anmelderin hat weder das Schreiben der Geschftste11e 

beantwortet, noch die Wiedereinsetzung in den vOrigen Stand 

beantragt. 

- 	 ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

Da eine BeschwerdebegrUndung nicht eingegangen ist, muB die 

Beschwerde gemB Artikel 108 in Verbindung mit Regel 78 (3) 

EPU als unzu1ssig verworfen werden. 

ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen Grinden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 

Der Geschftsste11enbeamte 
	

Der Vorsitzende 

B A Norman 	 i Huttner 


